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§ 62 Oö. GG 2001 § 62
 Oö. GG 2001 - Oö. Gehaltsgesetz 2001

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.01.2023

Bei der Festsetzung der Monatsbezüge einschließlich aller in Eurobeträgen ausgedrückten Zulagen - mit Ausnahme der

Kinderbeihilfe - (Betragsanpassung) ist im Kalenderjahr 2012 von der prozentuellen Erhöhung nach § 29 Abs. 1 bereits

in der Verordnung über die Betragsanpassung ein ganzer Prozentpunkt (sta elwirksam) in Abzug zu bringen. Beträgt

eine Erhöhung nach § 29 Abs. 1 für das Kalenderjahr 2012 allerdings weniger als einen Prozentpunkt, so erfolgt keine

Betragsanpassung. Erfolgt eine Betragsanpassung mittels Fixbetrag, so ist die prozentuelle Änderung des Betrags nach

§ 32 Abs. 3 Z 2 maßgeblich.

 

(Anm: LGBl.Nr. 100/2011)
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